
Gemeinde Patsch - Kundmachung
Beschluss Aufnahme Zwischenfinanzierungsdarlehen
für Haus des Kindes

KUNDMACHUNG
gem. § 60 (1) TGO 2001

Es wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde Patsch in seiner Sitzung am 26.03.2026 
unter dem Tagesordnungspunkt 7 das Zwischenfinanzierungsdarlehen für das Haus des Kindes 
beschlossen hat:

7. Zwischenfinanzierungsdarlehen Haus des Kindes
Der Gemeinderat beschließt einstimmig das Zwischenfinanzierungsdarlehen für das Haus des 
Kindes an den Billigstbieter die Tiroler Sparkasse zu vergeben. Die Konditionen sehen wie folgt aus:

 Darlehensaufnahme EUR 1.000.000,-
 Laufzeit 01.05.2026 – 31.05.2028
 Variabler Zinssatz 
 Aufschlag 0,23% auf den 6-Monats-Euribor 
 Rückzahlung: bis 31.05.2028, vorzeitige Rückzahlungen jederzeit spesenfrei möglich
 keine einmaligen und laufenden Kosten
 vorzeitige Rückzahlungen sind jederzeit pönale- und spesenfrei möglich

Für den Bürgermeister:
Bgm.-Stv. Klaus Troger

Angeschlagen am: 31.03.2026
Abzunehmen am: 15.04.2026

Amtsleitung
 Richard Kienast 
+43 512 378757

Verfahren:
D/1719/2026

31.03.2026

angeschlagen am: 31.03.2026
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